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Die Zahlen sprechen für sich. Laut
Untersuchungen bleibt ein Drittel
der in Österreich erbrachten Ar-
beitsleistung produktivitätslos.
Konkret heißt das: Werden 360 Tage
gearbeitet, dann geht an 120 Tagen
nichts weiter. Warum ist das so?
Der Grund dafür liegt in der psychi-
schen Belastung der Arbeitnehmer.
Es ist also im Interesse aller, die Be-
dingungen am Arbeitsplatz positiv
zu gestalten, sodass der Stresspegel
sinkt und die Produktivität steigt.

Was müssen Arbeitgeber tun?

Arbeitgeber müssen beein-
trächtigende Arbeitsbedingungen
erkennen und diese durch entspre-
chende Maßnahmen gezielt verbes-
sern. Im Rahmen der gesetzlich
vorgeschriebenen Arbeitsplatzeva-
luierung (Ermittlung, Beurteilung
von Gefahren, Maßnahmenfestle-
gung, einschließlich der Dokumen-
tation) ist daher zu prüfen, ob ar-
beitsbedingte physische und psy-
chische Belastungen vorliegen, die
zu Fehlbeanspruchungen führen
können.

Arbeitsbedingte

psychische Belastungen

Arbeitsbedingte psychische Be-
lastungen sind alle Einflüsse, die
von außen auf den Menschen psy-
chisch einwirken. Von psychischen
Fehlbelastungen wird gesprochen,
wenn Arbeitsbedingungen vorlie-

gen, die erfahrungsgemäß zu Stö-
rungen des körperlichen und geisti-
gen Wohlbefindens führen können.

Typische arbeitsbedingte psy-
chische Belastungen, die zu Fehlbe-
anspruchungen führen, sind insbe-
sondere:
• häufige Arbeitsunterbrechungen,
• fehlende Qualifikation bzw. Er-

fahrung,
• mangelhafte soziale Unterstüt-

zung und Anerkennung durch
Vorgesetzte bzw. Kollegen,

• Angst vor dem Arbeitsplatzverlust,

• monotone Tätigkeiten,
• zu geringe Abwechslung,
• Lärm, Hitze, Kälte,
• widersprüchliche Ziele und An-

forderungen.
Seit Beginn des Jahres müssen

solche Evaluierungen vorgenom-
men werden – und das bereits
schon ab einem Mitarbeiter. Über-
prüft wird das durch die Arbeitsins-
pektion. Für Arbeitsstätten bis zu 50
Arbeitnehmern bietet die AUVA in
ihren Präventionszentren eine
Durchführung der sicherheitstech-
nischen und arbeitsmedizinischen
Begehungen kostenlos an.

Saftige Strafen

Hat der Arbeitgeber verab-
säumt, eine Evaluierung durchzu-
führen, dann wird er aufgefordert,
dies nachzuholen. Wenn er dieser
Aufforderung nicht nachkommt,
setzt es Strafen. Die Strafe fängt bei
etwa 170 Euro an und geht bis 8.000

Euro. Liegt ein Wiederholungsfall
vor, dann kann sie sich auf 16.000
Euro verdoppeln. Ganz schwierig ist
es natürlich, wenn es zu einem Ar-
beitsunfall gekommen ist, der durch
Maßnahmen im Zuge der Evaluie-
rung hätte verhindert werden kön-
nen.

Die Evaluierung von psychi-
schen Belastungen am Arbeitsplatz
soll keine zusätzliche Last für Un-
ternehmen sein, sondern Betrieben
und Freiberuflerpraxen bei der Ver-
besserung helfen. Für das Unter-
nehmen geht es letztlich auch dar-
um, die Produktivität zu erhöhen,
also Stresssymptome, Fluktuation,
Krankenstände in den Griff zu be-
kommen und Umsätze und Gewin-
ne wieder zu steigern. 
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Stress lass nach

Seit 1. Jänner 2013 müssen Arbeitgeber arbeitsbedingte psychische Belastungen ihrer Mitarbeiter evaluieren.

Steuern in der Praxis

Allerorts nimmt die psychische

Belastung zu. Das gilt vor allem

für den Arbeitsplatz, wo den Ar-

beitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern mehr denn je abver-

langt wird. Der Gesetzgeber hat

auf diese Entwicklung reagiert

und festgesetzt, dass Arbeitge-

ber seit dem 1. Jänner 2013 die

arbeitsbedingten psychischen

Belastungen ihrer Mitarbeiter

evaluieren müssen.
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